
„Kündigung“:  

Austritt aus dem Dienstverhältnis unter Wahrung der gesetzlichen 
Abfertigungsansprüchen aufgrund (der Regelpension…..) 

 

Kündigungsfristen § 33.  

Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von  

weniger als 6 Monaten                     1 Woche, 

6 Monaten          2 Wochen, 

1 Jahr                1 Monat, 

2 Jahren             2 Monate, 

5 Jahren            3 Monate, 

10 Jahren           4 Monate, 

15 Jahren            5 Monate. 

Sie hat, wenn sie nach Wochen bemessen ist, mit dem Ablauf einer Woche, wenn sie nach Monaten 
bemessen ist, mit dem Ablauf eines Kalendermonates zu enden. Bei der Berechnung der 
Kündigungsfrist ist § 24 Abs. 10 sinngemäß anzuwenden. Sonderurlaub während der Kündigungsfrist 
§ 33a. (1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber ist dem Vertragsbediensteten auf sein Ansuchen 
während der Kündigungsfrist ein Sonderurlaub im Ausmaß von wöchentlich mindestens einem 
Fünftel der regelmäßigen Wochendienstzeit zu gewähren. Bundesrecht konsolidiert 
www.ris.bka.gv.at Seite 42 von 118 (2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, wenn 1. der 
Vertragsbedienstete einen Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hat 
und 2. eine Bescheinigung über die vorläufige Krankenversicherung vom 
Pensionsversicherungsträger ausgestellt wurde. (3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010) 
Vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses § 34. (1) Das Dienstverhältnis kann, wenn es für 
bestimmte Zeit eingegangen wurde (§ 4 Abs. 3), vor Ablauf dieser Zeit, sonst aber ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von jedem Teil aus wichtigen Gründen gelöst werden. (2) Ein wichtiger Grund, 
der den Dienstgeber zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses (Entlassung) berechtigt, liegt 
insbesondere vor, a) wenn sich nachträglich herausstellt, daß der Vertragsbedienstete die Aufnahme 
in das Dienstverhältnis durch unwahre Angaben, ungültige Urkunden oder durch Verschweigen von 
Umständen erschlichen hat, die seine Aufnahme nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
anderer Vorschriften ausgeschlossen hätten; b) wenn der Vertragsbedienstete sich einer besonders 
schweren Verletzung der Dienstpflichten oder einer Handlung oder einer Unterlassung schuldig 
macht, die ihn des Vertrauens des Dienstgebers unwürdig erscheinen läßt, insbesondere wenn er 
sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen Vorgesetzte oder Mitbedienstete 
zuschulden kommen läßt oder wenn er sich in seiner dienstlichen Tätigkeit oder im Zusammenhang 
damit von dritten Personen Vorteile zuwenden läßt; c) wenn der Vertragsbedienstete seinen Dienst 
in wesentlichen Belangen erheblich vernachlässigt oder ohne einen wichtigen Hinderungsgrund 
während einer den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung unterläßt; d) wenn der 



Vertragsbedienstete sich weigert, seine Dienstverrichtungen ordnungsgemäß zu versehen oder sich 
dienstlichen Anordnungen seiner Vorgesetzten zu fügen; e) wenn der Vertragsbedienstete eine 
Nebenbeschäftigung betreibt, die dem Anstand widerstreitet oder die ihn an der vollständigen oder 
genauen Erfüllung seiner Dienstpflichten hindert und er diese Beschäftigung trotz Aufforderung nicht 
aufgibt; f) wenn der Vertragsbedienstete sich eine im § 27g Abs. 2 angeführte Bescheinigung arglistig 
beschafft oder mißbräuchlich verwendet. (3) Ist ein strafgerichtliches Urteil gegen eine 
Vertragsbedienstete oder einen Vertragsbediensteten ergangen, das bei einer Beamtin oder einem 
Beamten 1. den Amtsverlust gemäß § 27 StGB zur Folge hätte oder 2. gemäß § 20 Abs. 1 Z 3a BDG 
1979 zur Auflösung des Beamtendienstverhältnisses führen würde, so gilt das Dienstverhältnis mit 
dem Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils als aufgelöst, sofern es nicht 
bereits nach Abs. 2 vorzeitig aufgelöst wurde. Dies ist für aus der Auflösung des Dienstverhältnisses 
resultierende Ansprüche einer Entlassung gemäß Abs. 2 gleichzuhalten. (4) Das gleiche gilt 1. bei 
Vertragsbediensteten in einer gemäß § 6c Abs. 1 Inländern vorbehaltenen Verwendung für den Fall 
des Verlustes der österreichischen Staatsbürgerschaft; 2. bei anderen Vertragsbediensteten für den 
Fall des Wegfalls der Erfüllung der Aufnahmeerfordernisse gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b, wenn nicht die 
Nachsicht nach § 3 Abs. 2 vor dem Wegfall erteilt worden ist. (5) Ein wichtiger Grund, der den 
Dienstnehmer zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses (Austritt) berechtigt, liegt 
insbesondere vor, wenn der Vertragsbedienstete zur Dienstleistung unfähig wird oder die 
Dienstleistung ohne Schaden für seine Gesundheit nicht mehr fortsetzen kann. 

Kündigungsfristen für VertragslehrerInnen-VBG 

§ 33. Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile nach einer Dauer des Dienstverhältnisses 
von 

weniger als 6 Monaten 1 Woche, 

6 Monaten 2 Wochen, 

1 Jahr 1 Monat, 

2 Jahren 2 Monate, 

5 Jahren 3 Monate, 

10 Jahren 4 Monate, 

15 Jahren 5 Monate. 

Sie hat, wenn sie nach Wochen bemessen ist, mit dem Ablauf einer Woche, wenn sie nach 
Monaten bemessen ist, mit dem Ablauf eines Kalendermonates zu enden. Bei der Berechnung 
der Kündigungsfrist ist § 24 Abs. 10 sinngemäß anzuwenden. 

 
Austritt (Pragmatisierte LehrerInnen) LDG 

 
§ 17. (1) Der Landeslehrer kann schriftlich seinen Austritt aus dem Dienstverhältnis 

erklären. 
(2) Die Austrittserklärung wird mit Ablauf des Monates wirksam, den der Landeslehrer 

bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des Monates, in dem sie abgegeben wurde. Hat der 



Landeslehrer keinen oder einen früheren Zeitpunkt der Wirksamkeit bestimmt, so wird die 
Austrittserklärung ebenfalls mit Ablauf des Monates wirksam, in dem sie abgegeben wurde. 

(3) Der Landeslehrer kann die Erklärung nach Abs. 1 bis spätestens einen Monat vor 
ihrem Wirksamwerden widerrufen. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die 
Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat. 
 


